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ken, daß die S teuern richtig abgeführt werden, w ährend sie in W irklich
keit jedoch zu niedrig geleistet werden. Die bloße N ichtabführung von 
S teuern genügt zur E rfüllung des Tatbestandes nicht.
Der wesentlichste Teil der Einnahm en des S taatshaushalts sind die E in
nahm en aus der volkseigenen W irtschaft. Dazu gehören u. a. die P roduk
tions- und D ienstleistungsabgabe der volkseigenen Industrie, der volks
eigenen Landw irtschaft und der volkseigenen D ienstleistungsbetriebe (VO 
über die Produktionsabgabe und D ienstleistungsabgabe der volkseigenen 
Industrie, der volkseigenen Land- und Forstw irtschaft und der volkseige
nen D ienstleistungsbetriebe — GBl. I 1957 S. 138).

K om m t es zum vorsätzlichen V erkürzen von Abgaben in  volkseigenen 
Betrieben, ist § 176 ebenfalls anw endbar. Diese Bestim m ung erfaß t auch 
die V erbraudisabgaben der nichtvolkseigenen Industrie  (vgl. VO über die 
Erhebung der V erbrauchsabgaben [VAVO] vom 14.10.1955 — GBl. I S. 769).

§ 176 ist zu § 159 Spezialbestim mung.

3. Nach Abs. 1 Ziff. 1 sind diejenigen Personen strafrechtlich zu be
langen, die durch unrichtige Steuererklärungen veranlassen oder

durch andere H andlungen oder U nterlassungen bewirken, daß die genann
ten S teuern und anderen Abgaben entw eder nicht oder zu niedrig von 
den Finanzdienststellen festgesetzt werden. Es handelt sich um  Steuern, 
die erst nach Einreichung bestim m ter Erklärungen des Steuerpflichtigen 
um fangm äßig von den F inanzdienststellen festgesetzt werden. Die P ro 
duktions- und V erbrauchsabgaben w erden auf der G rundlage der im  P reis
an trag  enthaltenen Angaben durch die Preisorgane verbindlich festgesetzt. 
Die Tatbestandsm erkm ale der Ziff.H treffen  aber auch zu, w enn bei einer 
Ü berprüfung durch die Finanzorgane beim S teuer- oder A bgabenpflichti
gen über Inhalt und Umfang der zu berechnenden Steuern, Abgaben, an 
deren A bführungen an  den S taatshaushalt oder B eiträge zur Sozial
pflichtversicherung M anipulationen festgestellt werden.

4. Abs. 1 Ziff. 2 betrifft solche Personen, die zur Selbstberechnung und 
-entrichtung derartiger S teuern und Sozialpflichtversicherungsbeiträge

verpflichtet sind und ihre Pflichten vorsätzlich nicht beachten, d. h. S teu
ern und Sozialpflichtversicherungsbeiträge bewußt falsch berechnen und 
dadurch den Anschein erwecken, daß sie richtige A bführungen leisten. 
Nach § 1 der Selbstberechnungs-VO vom 19.1.1961 (GBl. II S. 35) sind die 
Steuerpflichtigen und die Sozialversicherungsbeitragspflichtigen beauf
trag t worden, in den Jahreserk lärungen  die E inkom m enssteuer, die K ör
perschaftssteuer, die Gew erbesteuer, die U m satzsteuer und die Sozialver
sicherungsbeiträge selbst zu berechnen und entsprechend § 3 dieser VO 
die selbstberechneten Steuern und Sozial Versicherungsbeiträge zu entrich
ten.

Der Tatbestand ist auch dann erfüllt, wenn entsprechend der VO über 
die Produktions- und D ienstleistungsabgabe der volkseigenen Industrie, 
der volkseigenen Land- und Forstw irtschaft und der volkseigenen D ienst
leistungsbetriebe der V erantwortliche der in dieser VO sta tu ierten  Zah-


